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im LANDKREIS BAUTZEN 

e:  

Elektronisches Amtsblatt der Gemeinde Doberschau-Gaußig   

Ausgabe: 14. KW 2026 

Datum: 30.03.2026 

Inhaltsverzeichnis: 

1) Auslegung des Haushaltsplanes 

2) Einladung zur Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft Gnaschwitz 

 

 
1) Neufassung der Abwassersatzung 

 

1) Auslegung des Haushaltsplanes 

 

Haushaltssatzung 2026 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 liegt vom 07.04.2026 bis 17.04.2026 in der 

Gemeindeverwaltung Doberschau-Gaußig, 02692 Doberschau- Gaußig, OT Gnaschwitz, Hauptstraße 

13, Kämmerei während der Sprechzeiten zur Einsicht aus.  

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 ist jederzeit auf der Homepage der Gemeinde 

Doberschau- Gaußig einzusehen. 

 

gez. Alexander Fischer 

Bürgermeister 

 

Haushaltssatzung 

 

der Gemeinde Doberschau-Gaußig für das Haushaltsjahr 2026 

 

 

Aufgrund von § 74 SächsGemO, in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde 

Doberschau-Gaußig am 24.02.2026 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2026 erlassen: 

 

 

 

Beginn öffentliche & ortsübliche Bekanntmachungen 

Amtsblatt 
hamtske łopjeno 
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§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 

voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden 

Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird: 

 

im Ergebnishaushalt mit dem   

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 8.383.847 EUR 

- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 10.206.225 EUR 

- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf -1.822.378 EUR 

   

- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 669.185 EUR 

- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 151.000 EUR 

- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf 518.185 EUR 

   

- Gesamtergebnis auf -1.304.193 EUR 

   

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus 
Vorjahren auf 0 EUR 

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus 
Vorjahren auf 0 EUR 

- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital 
gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 0 EUR 

- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß 
§ 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 0 EUR 

   

- veranschlagtes Gesamtergebnis auf -1.304.193 EUR 

   

im Finanzhaushalt mit dem   

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  7.777.016 EUR 

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.989.567 EUR 

- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der 
Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf -1.212.551 EUR 

   

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.096.838 EUR 

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 3.051.660 EUR 

- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -954.822 EUR 

   

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss 
oder -fehlbetrag und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf -2.167.373 EUR 

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR 

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR 

- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR 

   

- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf -2.167.373 EUR 

festgesetzt.   
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§ 2  

 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 EUR 

festgesetzt.   

 

§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die 
künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 0 EUR 

festgesetzt.   

 
§ 4 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden darf, wird auf 400.000 EUR 

festgesetzt.   

 
§ 5 

 
Die Hebesätze, die in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgesetzt worden sind, betragen:  

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 340 v.H. 

für die Grundstücke (Grundsteuer B) 385 v.H. 

Gewerbesteuer 400 v.H. 

 
 

§ 6 
 

Weitere Festsetzungen   

Als Wesentlichkeitsgrenzen für Einzeldarstellungen werden festgesetzt:   

investive Maßnahmen ab 100.000 EUR 

Instandhaltungsmaßnahmen  ab   30.000 EUR 

 
 
 
 
 
Gnaschwitz, den 27.03.2026 
 

            gez. A. Fischer 
 ……….…………………………. 
(Unterschrift des Bürgermeisters) (Siegel) 
 

Verfahrens- und Formfehler 
Bezüglich der vorstehend öffentlich bekannt gemachten Satzung der Gemeinde Doberschau-Gaußig wird hiermit auf die 
Voraussetzung zur Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formfehlern und die Rechtsfolge gemäß § 4 Abs. 4 
SächsGemO hingewiesen. 
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2) Einladung zur Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft Gnaschwitz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ende öffentliche & ortsübliche Bekanntmachungen 


